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Besondere Bestimmungen für Dampf-
zugfahrten

Brandschutzmaßnahmen:
Der durchführende Eisenbahnverkehrsunternehmer (EVU) ist für die Brandschutz-
maßnahmen auf den Strecken Neuss Hbf – Kaarster See und Düsseldorf Gerres-
heim – Dornap-Hahnenfurth verantwortlich.

Züge, die mit kohlebefeuerter Dampflokomotive bespannt sind, gelten folgende Be-
stimmungen: 
 Das EVU sorgt für die ordnungsgemäße Indienststellung der Lok und der Wa-

gen.
 Zur Vermeidung von Funkenflug und Herausfallen von glühenden Schlacken 

müssen die einschlägigen Vorschriften nach DAT erfüllt sein.
 während der Fahrt sind auf der Dampflok Handfeuerlöscher mitzuführen
 zur Verhütung von Flächenbränden weisen wir die Triebfahrzeugbediensteten 

besonders an, dass bei der Fahrt, insbesondere durch oder vorbei an Waldun-
gen, feuergefährdeten Anlagen, Brückenbauwerken mit hölzernem Belag, 
Schwellenstapeln usw. zur Verhinderung von Funkenflug möglichst nicht gefeu-
ert, die Regler möglichst wenig geöffnet und die Aschkastenklappen geschlos-
sen werden. Putzwolle und andere zu Flugfeuer Veranlassung gebende Stoffe 
dürfen nicht in die Feuerbüchse, glühende Schlacken nicht auf oder neben den 
Bahnkörper geworfen werden.

 Am Feuer ist mit allergrößter Sorgfalt zu arbeiten.
 Das Qualmen der Lok ist dort zu vermeiden, wo Personen belästigt werden 

könnten.
 Wenn die Gefahr von Bränden besteht, stellt das EVU bei allen Zügen mit 

Dampflok eine Brandwache, die sich auf der Plattform des letzten Wagens auf-
zuhalten hat und Sofortmaßnahmen gegen beginnende Brände durchführt, zu-
sätzliche Begleitung der Züge auf der Straße durch Feuerwehr oder EVU mit 
entsprechender Brandbekämpfungsausrüstung. Die Brandwache hat mit dem 
Lokpersonal Funkkontakt zu halten.

 Besteht bei trockener Witterung unmittelbare Gefahr von Bränden, muss für die 
Dampflok eine Diesellok eingesetzt werden.
Bei anhaltender Trockenheit mit akuter Waldbrandgefahr (siehe aktuelle Wet-
terdaten, evtl. auch über DWD) sind alle Dampflok bespannten Züge durch Die-
seltraktion zu ersetzen. Verantwortlich für die Einhaltung dieser Bestimmung ist 
das bestellende EVU.


